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Zürich. Der Jahresbericht der Direktion des A r m e n we -

sens über das Jahr 1917 enthält wieder eine Reihe wichtiger Mitteilungen
über das zürcherische Armemvesen, Auf eine Rundfrage bei den Armenpflegen
mit bezug auf die Publikation der Verzeichnisse der Unterstützten und der auf
jeden von ihnen entfallenden Unterstützungsbeiträge meldeten sich 29 Gemeinden,
die diese Veröffentlichung noch praktizierten. Sie wurden eingeladen, diese künftig
ganz zu unterlassen. Anläßlich von bezirksrätlichen Beschwerdeentscheiden stellte
die Armendirektion fest: 1. daß die UrmeNbehörden nach ZZ 13 und 14 in Ver-'
bindung mit Z '29 des'Armengesetzes, Art. 6 des Z.G.B.,,§ 6k des zurcherischen
Einführungsgesetzes dazu und ZI, lit. o des Gesetzes betreffend die Errichtung
staatlicher Korrektionsanstalten selbständige öffentlichrechtliche Befugnisse haben,
gestützt worauf sie dauernde Anstaltsversorguug verfügen können, ohne
gleichzeitige Durchführung der Bevormundung des Versorgungsbedürftigen; 2. daß
die Alimentationscntscheide der Gerichte .in Scheiduugs- und Vaterschaftsprozessen
nur für die Prozeßparteien verpflichtend sind, n i ch t aber für die heimatlichen
Armenpflegen, die von sich aus und nach Maßgabe des vorhandenen Notbedarfs die
Unterstützungen festzustellen haben. - - Die interkantonale Vereinbarung über
die wohnörtliche Kriegsuuterstützung blieb auch im Berichtsjahre ohne erheblichen
Einfluß auf die Finanzen der Armengemcinden. Die nach Abzug der wohnörtlichen

Leistungen von den zürcherischen Armenpflegen in den sog. .Konkordatsfällen
noch zu zahlenden Unterstützungen beliesen sich auf einen Gesamtbetrag von
8448 Fr. (1916: 9988 Fr.). Zur Schaffung eines dauernden Armenpflegekonkordats

nahm der Regierungsrat neuerdings Stellung, indem ex dem eidg.
Politischen Departement am 3. Mai 1917 mitteilte, daß er zurzeit nicht in der
Lage sei, den Beitritt des Kantons zum Konkordat zu befürworten. Die Fortdauer

der außerordentlichen Verhältnisse lasse eine so tiefgreifende Neuerung
jetzt noch weniger zu als vor Jahresfrist, zumal auch die Revision des bürgerlichen

Armenwesens noch immer in der Schwebe sei. — In der Fürsorge für
die Ausländer machten sich die Wirkungen der gegenwärtigen außerordentlichen
Verhältnisse in steigendem Maße geltend. Eine Reihe von russischen
Staatsangehörigen muß seit Jahr und Tag in Zürich zu öffentlichen Lasten verpflegt
werden, da ihre Uebernahme durch den Heimatstaat nicht erwirkt werden kann.
Aehnlich verhält es sich mit Ungehörigen kriegführender Staaten, die aus den
vom Feinde okkupierten Gegenden stammen. Der Ucbernahmeiverkehr ist starken
Verzögerungen unterworfen, und zwar insbesondere derjenige mit Italien und
Oesterreich-Ungarn. - Der Gesamtbetrag der Armenunterstützungen stieg von
3,599,889 Fr. im Jahr 1916 auf 3,957,984 Fr. in? Jahre 1917, und zwar wesentlich,

infolge der Teuerung. Der Staat leistete an die Armenausgaben der
Gemeinden 794,265 Fr. Die Ausgaben des Kantons für Angehörige anderer
Schweizerkantone und des Auslandes gemäß Bundesgesetz von 1875 und den
Staatsverträgen beliefen sich auf 393,728 Fr. IV.

Literatur.
Mitteilungen des kantonalen statistischen Bureaus. Jahrgang 1917. Lieferung I/II:

Statistisches Handbuch für den Kanton Bern. 198 S.— Jahrgang 1918/19. Lieferung

I: Ergebnisse der außerordentlichen schweizerischen Viehzählung vom 19. April
' 1918 im Kanton Bern. 47 S. Bern, Buchdruckerci Steiger, 1918, Kommissionsverlag
Mn A. Franckc.

„Das armenpslegcrische Existenzminimum in Stratzburg 199k—1919." Von Dr. Kurt
-Blaum, Stratzburg i. E. Stratzburg, Druckerei und Verlagsanftalt vorm. R.
Schulst Co., 1918. 27 Seiten oktav, Preis geb. Mk. —.59.
Der Armenrat der Stadt Straßburg hat durch seinen Direktor, den bekannten

Sozialpolitiker Dr. B l a u m, eine sozialwissenschaftliche .Abhandlung unter diesem
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Titel veröffentlicht, die dem aus französischer Zivilgefangenschaft zurückgekehrten Bürgermeister

Coßmann-Mülhausen gewidmet ist. Der Verfasser schildert zunächst eingehend
die verschiedenen Versuche der Feststellung eines „E r i st e n z m i n i m u m s" durch die
phchwlogische Forschung, durch die empirische Feststellung an Hand der Haushaltungsbudgets

dex Arbeiterbevölkerung, schließlich auf Grund der vorhandenen Praxis und
des ortsüblichen Tagelohns. Alsdann werden die Straßburger A r m e n p s l e g e s ä tz e
vom Jahre 1306 bis zum Jahre 1916 in übersichtlichen Tabellen dem tatsächlichenE i g e n e i n k o m m en der unterstützten Familien und der gewährten Unterst

ützu n g gegenübergestellt. Diese nach Familientypen getrennten, in sorgfältiger
statistischer Aufnahme aufgestellten Ergebnisse vergleicht Dr. Blaum mit der Verteuerung
der Wohnungs- und Lebensmittelverhältnisse in den betreffenden Jahren in Straßburg.

Weiter schildert er auf Grund genauer Kenntnis von Tausenden von Personalakten
^ des Straßburger Armenwesens die Entwicklung in den einzelnen Gruppen der Ein-
ze liebenden, der Einzelnen mit Kindern und der k i n d e r r e i'ch'e'n
Familien und gibt auch einen Vergleich hierzu mit den Armcnpflegesätzen von über
96 anderen deutschen G r o ß st ä d t e n. Das Hauptergebnis der aus sozial-
wissenschaftlichem Gebiete durchaus neuartigen Arbeit Dr. B l a u m s bildet die ziffernmäßige

Feststellung, daß in allen Armenfällen kinderreiche Familien das Kind als
Ko n s u m e ntin der Haushaltung erheblich zu gering angesetzt wurde. Die bedeutungsvolle

Abhandlung bildet einen sehr wertvollen Beitrag zu der akuten Frage des
Maßstabes der Unterstützung in der Sozialpolitik.
„Ziele und Aufgaben der Jugendpflege." Von Dr. Kurt Blum, Straßburg i. E.

Stratzburg, Druckerei und Verlagsanstalt vorm. R. Schultz K Co., 1918. 18 Seiten
oktav, Preis geb. Mk.—. 46.

- Der vor dem Kriege gegründete „Landesverband für Jugendpflege
in Els aß - L o t h r i n g e n" gibt unter diesem Titel einen von Dr. Blu m - S t r aß -

burg i. E. gehaltenen programmatischen Vortrag heraus. Der Verfasser schildert in
kurzen treffenden Worten die gesundheitlichen, geistigen und sittlichen Gefahren, die
unserer Jugend drohen, und stellt diesen gegenüber das weitschauende Ziel der Förderung

des Aufstiegs unserer R n s s e durch Heranziehung einer auf allen
Gebieten leistungsfähigeren Jugend, als heute, aus Grund volkswirtschattlicher
Beurteilung. Die Wege der Jugendpflege, Jugendheime, Büchereien, Jugendspielpläne,
Leibesübungen, Führungen usw. werden eingehend geschildert und zum Schluß besonders
der elsaß-lothringischeu Jugend die Hebung ihres Nntionalgefühls zur
obersten Pflicht gemacht.

Art. Institut Srell Fiitzli, Verlag, Zürich.

Die Fainilienfürsorge nach öent Bundes-
gesetz über den Versicherungsvertrag.

von Dr. L. Bühler. VIII, fys s„ gr. 8°. Kreis 4 Fr.
Bei der Bedeutung, welche der Lebensversicherung heutzutage zukommt,
dürste diese Arbeit bei jedem Versicherungsnehmer großes Interesse finden.

Zivil- und arrnenrechtliche
Jugendfürsorge.

Lin Handbuch für Gemeinde-, Staats-, Vormundschafts- und Armenbehörden,
Anstaltsvorsteher, Pflegeeltern, Iugendfürsorgerinnen.

von A. Wild, Pfarrer. Schweiz. Zentralstelle f. Jugendfürsorge, Kinder- u. Frauenschlitz, Zürich 2.

(29z Seiten). 8°. preis ö Fr., geb. Fr. so.
Alle kantonalen Einführungsgesetze zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, alle Armen-
und Armenxolizeigesehe sind herangezogen, so daß man sich mit wenig Zeitverlust über
den Jugeudschutz in allen 2z Kantonen und Halbkantonen unterrichten kann, ohne mühsam in
allen Einführung?- und Armengesetzen suchen zu müssen. Das macht die vorliegende Arbeit für
jedermann, der sich mit Jugendfürsorge befaßt, ganz besonders wertvoll, vormundschasts- und

Armenbehörden kommen häufig mit einander in Berührung. Die „zivil- und armenrechtliche
Jugendfürsorge" will helfen, daß sie nicht neben einander oder gegen einander, sondern mit
einander arbeiten, die gegenseitigen Kompetenzen und Pflichten kennen und würdigen lernen

und vereint gegen den gemeinsamen Feind vorgehen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung sowie auch vom Verlag Orell Füßli in Zürich.

Buchdrucknei .Sffmzcrhos A.-G." i» Bnigg.
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